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Kreis Platt.
Sechs und Zwanzigſter Jahrgang.

2. Quartal.
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Sonnabend den 17. April 1852. Stück 5.

Vekanntmachungen.Der Ziegler Johann Ernſt Friedrich Dathe beabſichtigt auf einem dem Schullehrer Dathe zu Röcken gehörigen

Grundſtücke in der Röckner Flur eine Ziegelei anzulegen.
Jndem ich dies in Gemäßheit des g. 29. der Allgemeinen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 zur öffent

lichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß etwaige Einwendungen gegen dieſe Anlage binnen 4 Wochen präcluſiviſcher Friſt
bei mir anzubringen ſind.

Merſeburg, den 1. April 1852. Der Königl. Landrath Weidlich.
AAAA

Bekanntmachung.
Die Poſt Dampfſchiff Verbindung zwiſchen Preußen

und Schweden wird in dieſem Jahre bis auf Weiteres in
folgender Art unterhalten werden

J. Zwiſchen Stralſund und Yſtadt
wöchentlich

Abgang aus Stralſund:
SonntagDonnerſtag ſ Mittags,

nach Ankunft der Schnellpoſt
von Paſſow (Berlin).

Abgang aus Yſtadt:
MontagFreitag Abends,

nach Ankunft der Poſt von
Stockholm.

zweimal.
Ankunft in Yſtadt:
Montag e.Freitag früh,

zum Anſchluß an die Poſt
nach Stockholm.

Ankunft in Stralſund:
DienſtaSrhunhend Vormittags,

zum Anſchluß an die Schnell
poſt nach Paſſow (Berlin).

II. Zwiſchen Stettin und Yſtadt
wöchentlich einmal.

Abgang aus Stettin:
Donnerstag Mittags,

nach Ankunft des erſten Eiſen
bahnzuges von Berlin.

Abgang aus Yſtadt;:
Sonnabend Vormittags,

nach Ankunft des Dampf-
ſchiffes von Stockholm.

Ankunft in Yſtadt:
Freitag Morgens,

zum Anſchluß an das von
Lübeck nach Stockholm ge-
hende, bei Yſtadt anlegende
Dampfſfſchiff.

Ankunft in Stettin:
Sonntag Vormittags,

zum Anſchluß an den Mittags
Eiſenbahnzug nach Berlin.

Die erſte Fahrt von Stralſund nach Yſtadt wird Don-
nerstag den 15. April, und von Yſtadt nach Stralſund
Freitag den 16. April ſtattfinden.

Die Verbindung zwiſchen Stettin und Yſtadt wird da
gegen dergeſtalt eröffnet werden, daß die erſte Abfertigung
von Yſtadt nach Stettin Sonnabend den l. Mai, und von
Stettin nach Yſtadt Donnerstag den 6. Mai erfolgt.

Das Paſſagegeld beträgt zwiſchen Stralſund u. Yſtadt:
für den erſten Platz 6 Thlr.,

für den zweiten Platz 3 Thlr., und
für den dritten Platz 14 Thlr. Pr. Cour.

zwiſchen Stettin und Yſtadt:
für den erſten Platz 10 Thlr.,
für den zweiten Platz 6 Thlr., und
für den dritten Platz 3 Thlr. Pr. Cour.

zwiſchen Swinemünde und Yſtadt:
für den erſten Platz 84 Thlr.,
für den zweiten Platz 54 Thlr., und
für den dritten Platz 24 Thlr. Pr. Cour.

Kinder und Familien genießen eine Moderation.
werden für billige Fracht befördert.

Berlin, den 1. April 1852.
General-Poſt-Amt.

Schmückert.

Güter

Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten
den 17. April 1852, Abends 6 Uhr. Jn ihr wird vorkom-
men a) die Mittheilung, daß im künftigen April die Dienſt-
zeit des Herrn Magiſtrats Aſſeſſor Herrmann abläuft b)
die Wahl der Mitglieder der Reclamations-Commiſſion für
die Communalſteuer e) der Antrag auf eine dem Königl.
Steueramte zu leiſtende Schlachtſteuer- Erſtattung ch die
Frage, wie weit im Entwurfe der neuen Feuerlöſch-Ord-
nung Stellvertretung bei den beim Feuerlöſchen zu leiſtenden
Dienſten zu geſtatten? e) der Vorſchlag eines ſich auf die
Benutzung der Kranken- Anſtalt beziehenden Geſinde-Abon-
nements; H die Vertretung der Merſeburger Stadt Com-
mun bei der Daspiger Flur- Separation g) eine Lehngeld
Frage die beantragte Erklärung über die angebliche
Nützlichkeit von Agenturen für 2 neue Vieh und Hagel-
ſchäden Verſicherungs- Geſellſchaften i) der Vortrag des ſich
auf den neumärkiſchen Viehmarkt beziehenden Deputations-
berichts; k) die Mittheilung der eingegangenen Nachweiſung
über die heuer verliehenen ſtädtiſchen Stipendien, wozu auch
noch die Frage, ob von einem Vorkaufsrechte in Bezie-
hung auf ein Haus in der Rittergaſſe Gebrauch zu machen
kommen wird.
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Bekanntmachung. Nachſtehende Bekanntmachung

der Königl. Staatsanwaltſchaft in Zeitz:
Am 5. d. M. in den Nachmittagsſtunden ſind aus

einer Wohnung in hieſiger Rahnegaſſe folgende Ge-
genſtände entwendet worden, als

1) Ein goldenes Kreuz mit 16 Granaten von gleicher
Größe, an einem Sammetbande.

2) Eine Broche von Gold mit 4 Korallen Plättchen in
Form einer Schleife, die Broche oval.

3) Eine Tuchnadel von Granaten, in der Geſtalt, daß
ſich in der Mitte ein großer und um denſelben meh-
rere kleinere befanden.
Die Zahl derſelben kann nur ganz ungefähr auf 8

angegeben werden. An dem Stiel der Nadel befand
ſich ein Widerhaken.

4) Eine Tuchnadel von weißen glänzenden Steinen in
Silber gefaßt die Steine ebenſo arangirt wie zu 3.
Die Gattung der Steine kann nicht angegeben werden,
es waren ungefähr 10 kleine und ein großer.

5) 2 einfache goldene, noch ganz neue Ohrringe.
6) 10 Stück goldene Damenringe, nämlich:

a) 1 Siegelring mit einem Carneol, letzterer von der
Größe eines Pfennigs, jedoch oval. Auf dem
Steine befand ſich eine Taube mit einem Oelzweige
im Schnabel und die Umſchrift „la liherté“ eingravirt;

b) 1 Siegelring mit einem Topas. Der Topas war
achteckig und mit Blättern von Gold zu beiden
Seiten umgeben auf demſelben war ein Kreuz,
ein Herz und ein Anker eingravirt;

c) 1 Siegelring mit einem Amathiſt; der Stein war
achteckig und glatt und nicht ſo groß wie ein Pfennig.

d) 1 Ring mit 3 Granaten, jede ungefähr von der
Größe einer Linſe;

e) 1 gereifter Trauring (in der Mitte glatt und von
beiden Seiten mit Reifen ein ſogenannter Fuchs-
ſchwanz)

1 Ring mit dunkelbraunen Haaren, in Form eines
Siegelringes; auf der Platte ſtanden die Buch-
ſtaben A. K. Die Haare lagen innerhalb des
Ringes und waren nur durch Oeffnungen ſichtbar;

g) Haarring von geflochtenen blonden Haaren, die
durch Goldplättchen an verſchiedenen Stellen ge
halten wurden. Oben auf dem Ringe ſtand der
Name „Louise.“;

h) 1 Ring mit einem länglich runden grünen Steine
von der Größe einer Erbſe zu beiden Seiten des
Steines waren kleine Goldverzierungen.

1 Ring mit 2 Vergißmeinuicht von Emaille, beide
ſchwach über einander (der Ring war am kleinen
Finger zu tragen

k) einfacher Goldring.
7) Ein braunes defectes Geldtäſchchen mit Stahlbügel, in

welchem ſich ungefähr ein Thaler in verſchiedenen
Münzſorten befand

8) Eine grünlackirte Sparbüchſe von Blech, in welcher ſich
nicht ganz ein Thaler, meiſt in Silbergeld, befand.

Jndem ich vor dem Ankauf derſelben warne, erſuche ich
zugleich, alle auf Wiederherbeiſchaffung des Geſtohlenen
und Ermittelung der Thäterſchaft führende Spuren ent-
weder mir oder der nächſten Gerichts reſp. Polizeibehörde
anzuzeigen. Koſten entſtehen dadurch nicht.

Zeitz, den 8. April 1852.
Der Königl. Staatsanwalt Dyckerhoff.

wird zur Nachachtung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.

Merſeburg, den 14. April 1852.
Der Magiſtrat.

Brauchbare Zimmergeſellen finden Beſchäfti-
gung bei dem Zimmermeiſter Hetzer in Merſeburg.

Dom Nr. 234. iſt eine möblirte Stube und Kammer,
auch auf Verlangen Stallung für zwei Pferde, zu vermiethen.
Eine möblirte Stube mit Kammer iſt vom 1. Mai ab
zu vermiethen beim

Kaufmann Artus am Markt.
Ein freundliches und geſundes, gut meublirtes Logis

kann von einem, auch zwei Herren ſogleich bezogen werden,
und iſt daſſelbe bei Herrn Guſtav Lots am Markte nach
zufragen.

G. Küchenmeiſter,
Maler und Lackirer,

zeigt hierdurch ergebenſt an daß er von jetzt an in der
Schmalegaſſe Nr. 534. im Hauſe des Herrn Kaufmann Ort-
mann wohnt und bittet ein geehrtes Publikum um ferneres
freundliches Wohlwollen.

Von heute an verkaufe ich das Pfund beſten gebrannten
Caffee mit 9 Sgr. 4 Pf. feine Raffſinade, à Pfund
53 Sgr., in Broden billiger.

C. W. Voigt am Markt.
Mein Farbenlager iſt dieſes Jahr durch ſehr ſchönes

und äußerſt billiges Ultramarinblau und grün ver-
mehrt, ich empfehle beide Sorten als giftfrei.

L. A. Weddy.
Geriebene Oelfarben, Firniß, Lacke und Pinſel in gro-

ßer Auswahl empfiehlt L. A. Weddy.
7 WI'apeten- Bordüren- Verkauf.

Die Tapeten Fabrik von Friedrich Dippel in Erfurt
empfiehlt ihr Tapeten- und Bordürenlager in den neueſten
Deſſins. Muſterkarten ſind bei dem Herrn Commiſſionair
Pietzſch in Merſeburg, Brühl Nr. 336., ausgelegt,
welcher auch Aufträge zu den Fabrikpreiſen entgegenzunehmen
die Güte haben wird.

„Anzeige einer Speiſewirthſchaft.“
Vom heutigen Tage an werde in meinem Loeale,

Schmalegaſſe Nr. 520., mit kalten und warmen Speiſen
beſtens aufwarten und dieſelben auch außer dem Hauſe ver
abreichen. Alle Abende für 21 Sgr. Eierkuchen, Beeſſteaks
oder Leber mit Sallat. Für gute Biere und andere Ge-
tränke trage ſtets Sorge. Um gütigen Zuſpruch bittet

Ph. Höfer.
Montag als am Neumärkiſchen Jahrmarkt früh Speck

kuchen bei h. Höfer.Die Strohhut Fabrik
von

H. Herrmann in Deſſau
empfiehlt ihr wohlaſſortirtes Lager von Strohhüten zum be-
vorſtehenden Merſeburger Markte in allen Geflechten und zu
den möglichſt billigſten en gros Preiſen und bittet daher um
geneigten Zuſpruch.

Mein Stand iſt in dem Laden des Kürſchnermeiſters
Rolle am Neumarktsthore, alte Reſſourcee.
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Hierdurch die ergebene Anzeige, daß ich
nächſten Dienſtag von der Leipziger Meſſe zu-
rückkehren werde und alsdann mein Lager mit
den neueſten und geſchmackvollſten Artikeln
vollſtändig aſſortirt ſein wird.

(Ein Transport ſehr ſchöner Hüte und Man-
tillen iſt bereits angelangt.)

Jch erſuche die geehrten Damen, ſich von
der Eleganz und Billigkeit meiner Waaren ge-
fälligſt zu überzeugen.

Julie Trautmann am Markt.
Eine große Auswahl eleganterTapeten ſind zu billigen Preifen zu

haben bei
E. Wieſe, ſonſt E. Schramm.
C Avis für Damen.

Die
Seiden-Pand Handlung

Thereſe G H. Sobersky aus Zeitz
bezieht jetzigen Merſeburger Markt und empfiehlt einem geehrten Kublikum alle in dieſer Branche erforderlichen Sor-

timente, als:
Hut-, Hauben-, Cravatten- und Gürtelbänder

in Taffet, Atlas, Glacé und Moiré,
glatte Atlaſſe und Taffete in allen möglichen Breiten

zur gefälligen Abnahme.
Die Preiſe ſind äußerſt billig, jedoch unbedingt feſtgeſtellt.

Das Lager befindet ſich auf dem Neumarkt und iſt an der
Firma zu erkennen.

Zum bevorſtehenden Merſeburger Jahrmarkt empfiehlt
eine reiche Auswahl Seiden- und Strohhüte zu änßerſt
billigen Preiſen.

Auguſte Schmidt aus Leipzig.
Die Putzhandlung von Fanny Jaffé aus

Bernburg.
Ergebenſte Anzeige.

Daß ich dieſen Markt mit den neueſten Stroh- und
Seidenhüten, Häubchen und einer großen Auswahl in Sticke
reien, Bändern und Herren-Chemiſetts beſuchen werde, zeige
ich hiermit ergebenſt an. Da ich im Stande bin, ſehr billig
zu verkaufen, ſo bitte ich um recht zahlreichen Beſuch. Meine
Verkaufsbude iſt vor dem Hauſe des Herrn Seifenſiede-
meiſter Schütze.

Da meine Pariſer Pflaſterſteine“
bereits früher mit ſo vielem Beifall aufgenommen worden
ſind, ſo darf ich auch zu dem bevorſtehenden Jahr-
markte in Merſeburg einem recht zahlreichen Zuſpruche
entgegenſehen und will hierdurch noch ganz beſonders darum
gebeten haben. Die Waare iſt von der bekannten vor-
züglichen Qualität.

Cond. Zſchoſel aus Lauſigk.
S Sämmtliche Schulbücher zu haben in

der Garcke'ſchen Buchhandlung (Fr. Stollberg).
Geſucht wird für ein Material- Geſchäft ein Lehr-

ling, welcher die nöthigen Schulkenntniſſe beſitzt. Wo?
ſagt die Expedition dieſes Blattes.

Jn der Schnuphoſeſchen Buchhandlung in Altenburg iſt
ſoeben erſchienen und in der Garckeſchen Buchhand-
lung (Fr. Stollberg) in Merſeburg zu haben:

Dr. Braune, Abſchiedspredigt am Sonntag Judica
den 28. März 1852 in dex Altenburger Kirche zu
Merſeburg gehalten und auf Verlangen zum Druck
überlaſſen. 24 Sgr.

Der Reinertrag iſt für die Merſeburger Kinder-
bewahranſtalt beſtimmt.

Die Antrittspredigt in Altenburg des Dr. Braune ver
läßt in dieſen Tagen die Preſſe.

Aechtes Klettenwurzel-Oel in Flacons 74 Sgr.,
bewährt als neues kräftig wirkendes Mittel, um den Haar-
wuchs mächtig zu befördern.

Zu haben bei Kadners Wittwe in Merſeburg.

Concert in der Funkenburg,
Sonntag den 19. April,

Anfang 3 Uhr. Braun.
Jch erlaube mir ganz ergebenſt bekannt zu machen, daß

vom nächſten Sonntag als den 18. d. M. mein Sommer-
lokal in dem früher Hädlerſchen Garten wieder eröffnet wird.
Jch bitte um zahlreichen Zuſpruch.

Merſeburg, den 15. April 1852.
Wenige, Schenkwirth.

S Das Cabinet künſtlicher Glasarbeiten
im halben Mond iſt noch bis nächſten Mittwoch täglich von
10 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends geöffnet. Entréè 5 Sgr.
Kinder 24 Sgr. Jeder reſp. Beſucher erhält einen Gegenſtand
T Glasgeſchirre und Porzellan werden wie früher ge-
öthet.

Verloren
wurde am vergangenen Montag (2. Oſterfeiertag) in der
Abendſtunde von dem Markt bis an das Gotthardtsthor ein
geſticktes Cigarren-Etuis mit Stahlbügel.

Der Finder wird hierdurch dringend gebeten, ſel-
biges gegen ein angemeſſenes Douceur in der Enrpedition
dieſes Blattes abzugeben.

Da wir mit unſern Familien, beſtehend in 36 Perſonen,
den 23. April unſer Vaterland verlaſſen und unſere Woh-
nungen in Nordamerika begründen, ſo unterlaſſen wir nicht,
unſern Verwandten und Freunden ein herzliches Lebewohl
zu ſagen, mit der Bitte, uns auch in jenem Welttheil Freund
zu bleiben.

Jm Fall ſich noch Einige mit uns vereinigen wollen,
ſo haben ſie ſich in Zeiten bei uns zu melden.

Kleingöhren, Webau, Reuden und Taucha,
den 15. April 1852.

Kallaſch. Eißler. Engelmann. Kahnt.
Eingeſandt.

Wir müſſſen auf die ſchönen Glasſpinnereien, welche
im hieſigen halben Mond durch die Geſchwiſter Miſcho ge-
zeigt werden, aufmerkſam machen. Den Augen der Beſucher
werden die niedlichſten Nippſachen, z. B. kleine Thiere aller
Art, Flaſchen, Gläſer, ſelbſt Schiffchen mit voller Takelage,
und mehrere andere niedliche Sachen vorgeſtellt, und ſind
beſonders Damen und Kindern zu empfehlen. Da jeder
Beſucher bei dem geringen Entré von 5 und 23 Sgr. einen
Gegenſtand zum Andenken erhält, muß der Beſuch um ſo
nachhaltiger befriedigen.

e J 4 merehpe T en eeee eher reren ſucht entten v
e 202 2èè e jeo deeennnnnneeeeereeeeee e
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Am 1. Sonntag nach Oſtern predigen in der
Schloß- und Domkirche: Vorm. Herr Diac. Simon Nachm.

Herr Adj. Weiſe.
Stadtkirche: Vormittags Herr Paſtor Schellbach Nachmittags Herr

Diaconus Hartung.
Abends 7 Uhr Bibelſtunde in der Kirche.

Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche; Herr Paſtor Urtel aus Ziegelrode (Probepredigt).

Aus dem Kreiſe
enthält das 16. Stück unſers Amtsblatts:
Der bisherige Forſt Candidat Graf von Weſtarp iſt

ren AenngsSorſt Referendarius zu Merſeburg ernannt
worden.

Zum 1. April e. ſind der Poſtſecretair Heyne von
Naumburg nach Merſeburg und der Poſtſecretair Päch von
Merſeburg nach Naumburg verſetzt worden.

Die Vorſchuß-Kaſſen.
Eins der angemeſſenſten und wirkſamſten Mittel, die

Lage der arbeitenden Klaſſen zu verbeſſern, iſt die Gründung
von Vorſchuß-Kaſſen. Niemand, der mit den Verhältniſſen
des kleinen Gewerbebetriebes bekannt iſt, kann die hohe Be
deutung derſelben verkennen. Die Unmöglichkeit, im drän-
genden Augenblick einen kleinen Vorſchuß zu erhalten, ſtürzt
oft Familien ſo tief in Noth, daß ſie ſich, wenn je, doch
nur ſehr ſchwer, oft aber auch gar nicht aus derſelben retten
können. Der kleine Handwerker muß oft feiern und darben,
weil es ihm an einer kleinen Summe fehlt, um ſich das
Material zur Arbeit anſchaffen zu können. Auf dem Lande
würde manche Familie im Stande ſein ſich wenigſtens die
nöthigen Kartoffeln für ein Jahr zu pflanzen, wenn ſie zur
rechten Zeit über eine kleine Summe zu verfügen hätte.
Eine zurückzahlbare Unterſtützung zur Anſchaffung einer Kuh,
eines Schweines möchte für mehr als eine Tagelöhnerfamilie
die Grundlage zu einer geſicherten Exiſtenz und zum muthi-
gen Streben in der Verbeſſerung ihrer Lage werden. Es
beſtehen von dieſer Art von Kaſſen in den größeren Städten
bereits mehrere, beſonders zählt die Stadt Berlin eine ziem-
liche Anzahl derſelben. Wie aber in ſo vielen andern Ein-
richtungen hat auch in dieſer Beziehung England bereits
eine ſehr lang bewährte Thätigkeit ausgeübt. Am Schluſſe
des Jahres 1850 gab es in England und Wales 220 Vor
ſchußgeſellſchaften. Jm Jahre 1845 beſtanden in London
39 ſolcher Hülfskaſſen für die Handwerker, welche an 11,860
Bittſteller theils verzinsliche, theils unverzinsliche Vorſchüſſe
leiſteten. Der Ceſammtbetrag der Vorſchüſſe war 56,012
Pfund Sterl. 373,412 Thlr.

Eine Geſellſchaft von einer nicht ſehr großen Zahl von
Mitgliedern, welche nur verhältnißmäßig geringe periodiſche
oder auch einmalige Beiträge geben, kann auf dieſe Weiſe
ſehr wirkſam werden. Man beugt ſo durch kleine Gaben
einem Elende vor, welches ſpäter nicht durch die zehnfachen
Beträge gemildert, geſchweige denn beſeitigt werden kann.

Darum ſtifte man Vorſchuß-Kaſſen.
(Lith. Corr.)

Berlin. Bei der Entdeckung des großen Poſtdiebſtahls,
welcher am Abend des 30. v. M. der Lückauer Perſonenpoſt
in der Gegend des Kreuzberges vor dem Halleſchen Thore
zugefügt worden iſt, hat ſich die jetzige Vortrefflichkeit unſerer
Polizei-Einrichtungen, namentlich der Nutzen des Telegraphen-
netzes, recht deutlich bewährt. Der Diebſtahl wurde Abends
9 Uhr verübt und gegen 10 Uhr in Mariendorf bemerkt.
Der dortige Schulze ſchickte ſofort einen Boten an das dem

Halleſchen Thore zunächſt belegene Polizei -Büreau. Von
dieſem ging die Meldung des verübten Diebſtahls Nachts
gegen 12 Uhr beim Polizei- Präſidium ein. Um 12 Uhr
waren bereits ſämmtliche Polizei-Büreaus in der Stadt von
dem Vorfall in Kenntniß geſetzt und mit der Ordre ver-
ſehen, alle Thore zu beſetzen und bei allen beſtraften Dieben
zu viſitiren. Um 2 Uhr waren dieſe Viſitationen ausgeführt.
Zwei längſt verdächtige Perſonen wurden nicht zu Hauſe ge-
troffen, dieſelben langten vielmehr erſt am nächſten Morgenan und konnten ihren Verbleib nicht nachweiſen. Soſort

wurden ihnen die Stiefel ausgezogen und dieſe mit den
Fußſpuren verglichen, welche am Orte der That im weichen
Sande deutlich erkennbar zurückgeblieben waren. Die Stiefel
paßten auf ein Haar, und es war ſomit jeder Zweifel über
die Perſonen der Diebe gelöſt. Dieſe Fußſpuren führtenüber das friſch geackerte Feſt hinweg zu mehren Stellen,

wo die Erde friſch aufgewühlt war. Man grub nach und
fand den größten Theil des geſtohlenen Gutes, namentlich
eine ſehr werthvolle Kiſte Silberzeng, vor. Um die Nach
grabungen zu erſchöpfen bedurfte man bedeutender Kräfte;
es wurde daher vom Halleſchen Thor nach dem Feuerwehr-
Depot in der Breiten Straße telegraphirt, und in Zeit von
25 Minnten langte bereits ein Omnibus der Feuerwehr mit
zwanzig Feuerleuten an, welche das ganze umliegende Feld
ſorgfältig durchwühlten. Bei einer ſo prompten Handhabung
der Polizei wird freilich unſern Dieben die Ausführung von
Verbrechen ſehr erſchwert. Pr. J.)

Das in NeuOrleans erſcheinende Blatt „NeuOrleans-
Picavene“ beſchreibt die Aufregung, die ein in jenen Gegen
den ſo ſeltener Schneefall wie heuer veranlaßte, mit nach-
ſtehenden Worten „Damen beſonders die franzöſiſchen
Creolinen, die nie außerhalb Luiſiang waren ſchrieen zu
Dutzenden „„Mlon Dieu und fingen die fallenden wunder
baren Flocken außer ſich vor Erſtaunen mit den Händen
auf. Ganze Haufen kleiner Neger rannten erſchreckt und
ſchreiend zu ihren Müttern alte, ehrwürdige Congoneger
ſchüttelten dagegen würdevoll die grauen wolligen Häupter
und erklärten, die Wolken fielen ſtückweiſe vom Himmel;
vor den Kaufläden ſtanden die ernſten Männer der Berech-
nung und verfolgten das neue Meteor mit großer Aufmerk-
ſamkeit; Knaben rannten jauchzend in den Straßen umher,
um die vom Himmel fallenden „Federn“ zu fangen, während
die derben Männer des Nordens ſich die Hände rieben und
ſehnſüchtig der Zeit gedachten, in der ſie auf raſch dahin
gleitenden Schlitten die Freuden des Winters genoſſen.“

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſch'ſchens Erben.

Hierzu eine Beilage.

e
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Hauswirthſchaftliches.
Nur zu oft werden jetzt Klagen darüber geführt, daß

man zu wenig Mehl von dem zum Vermahlen in die Mühle
gebrachten Getreide erhalte, und daß es jetzt, hinſichtlich des
zu erzielenden ganz gleich ſei, ob man das Brod
von dem Bäcker kaufe, oder daſſelbe ſelbſt backe.

Dem war freilich früher nicht ſo vielmehr konnte man
darauf rechnen, daß man bei weitem beſſer that, wenn man
Getreide kaufte, ſolches vermahlen ließ und das Brod ſelbſt
buck. Sind aber auch derartige Beſchwerden immer ge-
gründet? Wir laſſen dies dahin geſtellt ſein. Wenn aber
wirklich die Klagen über zu wenig erhaltenes Mehl von dem
zum Vermahlen in die Mühle gebrachten Getreide mitunter

egründet ſein ſollten, warum thut man nicht die nöthigenSgrine, um jenen, auf die häuslichen Verhältniſſe ſo nach-

theilig einwirkenden Uebelſtand zu beſeitigen Weshalb ſucht
man nicht die nöthige Hülfe bei der betreffenden Behörde,
die gewiß um ſo eher helfend einſchreiten wird, als es jetzt,
bei den hohen Brodpreiſen, mehr als je an der Zeit ſein
dürfte, dergleichen Ungebührniſſen, wenn ſie vorkommen ſollten,
zu ſteuern? Auf welche Weiſe, können wir fragen, wird es
aber möglich, denjenigen, der auf unerlaubte Weiſe ſeinen
Vortheil im Auge hat und der ungeſcheut das Eigenthum
Anderer ſchmälert, zur Verantwortung und Beſtrafung zu
ziehen Wir erwiedern hierauf, daß dies nicht ſo ſchwie-
rig iſt, als man glaubt.

Es kommt zunächſt darauf an, daß man ermittelt, wie
viel das Getreide, das man zur Mühle ſchafft, wiegt. Von
dieſem Gewicht zieht man, nachdem das Getreide gemahlen,
das Staubmehl u. ſ. w. das auf 4 Pfund vom Dresdner
oder 2 Berliner Scheffel Roggen, von welcher Getreideart
hier vorzugsweiſe die Rede ſein ſoll, gerechnet wird, und das
dem Müller verbleibt, ab.

Dies iſt das höchſte Quantum, das nach der Mühlen-
ordnung vom 28. October 1810 und den Amtsblatts Ver
ordnungen vom 13. November 1816 und 30. Auguſt 1842
von dem Dresdner Scheffel Roggen in Abzug gebracht werden
darf. Hiernach und nach Jnhalt der Mühlenwaagen Ta-
belle hat der Müller von einem Scheffel Roggen zum Haus
backen, trockner Probe, wenn derſelbe z. B. 160 Pfund
wiegt, nach Abzug des Staubmehls u. ſ. w. mindeſtens
1394 Pfund Mehl und 163 Pfund Kleie dem Mahlgaſte zu
gewähren. Wiegt das Getreide mehr oder weniger, ſo muß
der Müller das Mehl nach dem aus vorſtehenden Satze ſich
ergebenden Verhältniß dem Mahlgaſte liefern.

Einen Anhalt hinſichtlich des Gewichts des in die Mühle
zu ſchaffenden Getreides würde der Steuerzettel gewähren,
wenn von der betreffenden Steuerbehörde das wirkliche Ge
wicht auf demſelben genau bemerkt würde, da dies aber nicht
e ſo thut man am beſten, wenn man zunächſt das

etreide, und dann das daraus erhaltene Mehl auf der
Waage, die nebſt geeichtem Gewicht in jeder Mühle vor-
anden ſein muß, in Gegenwart des Müllers oder ſeines
tellvertreters wägt.

Eine Uebervortheilung von irgend einer Seite kann bei
Beobachtung dieſes Verfahrens nicht ſtattfinden und alle,
vielleicht oft unbegründete Klagen, werden von ſelbſt aufhören

Dies Verfahren ſcheint zwar etwas umſtändlich zu ſein,
allein wir ſollten meinen daß der Nutzen der daraus er
di wird, die damit verknüpfte kleine Beſchwerde aufwiegen
ürfte. Wer aber davon keinen Gebrauch machen will, nun

der mag nur ſeine Klagen, die dann ganz nutzlos bleiben,
immerhin einſtellen.

Was nun das Brod betrifft, das von dem Mehle ge
backen wird, ſo braucht man in diefer Beziehung ſich eben
ſo wenig vor einer Uebervortheilung zu fürchten, wenn man
weiß, daß aus 3 Pfund Mehl 4 Pfund gut ausgebackenes
Brod geliefert werden muß. Sollte Jemand in Bezug auf
vorſtehende Angaben anderer Meinung ſein, ſo würde eine
Auslaſſung darüber das Kreisblatt gewiß gern in ſeine
Spalten aufnehmen.

Da nicht ein Jeder Gelegenheit hat, die in Hinſicht
auf die Rechte und Pflichten der Müller und der Mahlgäſte
ergangenen Beſtimmungen in den Geſetzſammlungen, Amts-
blättern u. ſ. w. ſelbſt nachzuſchlagen, ſo wird es wohl nicht
unzweckmäßig ſein, wenn die das Publikum am meiſten in
tereſſirenden Beſtimmungen zugleich hierdurch zur Kenntniß
deſſelben gelangen.

1) Die Beſtimmungen des Lohns für Vermahlen des
Getreides auf den Mühlen bleibt dem freien Uebereinkommen
zwiſchen dem Müller und dem Mahlgaſt überlaſſen. Wo
ein ſolches nicht ſtattgefunden, gilt die bisherige Mahlmetze
und das bisherige Mahllohn als höchſter Satz. Dem Mahl-
gaſt ſteht es frei, ſtatt der Mahlmetze den Geldwerth derſel-
ben nach dem Marktpreiſe zu zahlen.

2) An Staubmehl u. ſ. w. darf beim Hausbackenmehl
mit Einſchluß der Kleien nicht mehr als 4 Pfund auf den
Dresdner Scheffel abgehen, inſofern nicht dichtere Beutel
als 15 er lichter eingehängt und ein mehr als fünfmaliges
Aufſchütten nicht verlangt wird.

3) Jeder Müller muß in der Mühle eine ſchwarze Ta
fel an denjenigen Ort aufhängen, welcher den Mahlgäſten
am meiſten in die Augen fällt, und iſt verbunden, den Na
men eines jeden Mahlgaſtes auf derſelben zu vermerken ſo
wie derſelbe ſich in der Mühle meldet, auch hat der Müller
genau nach der hierdurch beſtimmten Ordnung die Mahlgäſte
zu fördern. Unter keinen Umſtänden darf der Müller Ge-
treide liegen laſſen, mit deſſen Abmahlen er ſchon den An-
fang gemacht hat.

4) Ebenſo muß in jeder Mühle eine richtige Waage
aufgehängt ſein, und iſt der Müller ſchuldig, bei Strafe,
alles in die Mühle gebrachte Getreide und aus der Mühle
zu bringendes Gemahl darauf abzuwägen. Jeder Mahlgaſt
kann ſich dieſer Waage zum Abwägen ſeines Getreides und
Mehls mit Zuziehung des Müllers bedienen.

5) Unrichtigkeiten bei der Waage oder bei den Gewichten
werden auf das Strengſte geahndet und ſollen in keiner
Mühle andere als geeichte Gewichte geduldet werden.6) Auch hat der Müller eine Bahlenwaggene Tabelle

in ſeiner Mühle zum Gebrauch für die Mahlgäſte auszuhängen.
7) Die Strafe des untüchtigen Mahlens, wenn ſolche

in der beſondern Mühlenordnung nicht bereits beſtimmt iſt,
ſoll das erſtemal auf den einfachen das zweitemal auf den
doppelten und das drittemal auf den vierfachen Betrag des
verurſachten Schadens feſtgeſetzt, in fernerm Wiederholungs-
fall aber auf den Verluſt des Rechtes zu Mahlen erkannt werden.

Was von untüchtigem Mahlen verordnet iſt, findet auch
ſtatt, wenn die Mahlgäſte übervortheilt oder von Seiten des
Müllers auf geſetzwidrige Art beläſtigt werden, beſonders
auch alsdann, wenn ſich der Müller einer Ueberſchreitung
der vorgeſchriebenen Sätze und Taxen ſchuldig macht. y.
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Bekanntmachung.
Zwiſchen Preußen und dem Königreich Spanien iſt ein

Poſtvertrag abgeſchloſſen worden welcher mit dem 1. Maid. J. zur Ausführung kommen ſoll.

Jn Folge dieſes Vertrages treten mit dem gedachten
Zeitpunkte, für die Correſpondenzen aus Preußen und den
übrigen zum deutſch öſterreichiſchen Poſtverein gehörigen
Staaten, welche ſich der Vermittelung der Preußiſchen Po
ſten für die Spaniſche Correſpondenz bedienen, nach Spa-
nien, Portugal und Gibraltar und umgekehrt, folgende Ver
hältniſſe und Beſtimmungen ein.

Die Königlich Spaniſche Poſtverwaltung erhebt für die
gewöhnliche Correſpondenz aus Spanien, Portugal und
Gibraltar nach Preußen und denjenigen Staaten, welche
ſich der Vermittlung der Preußiſchen Poſten bedienen, vom
Abſender kein Porto oder Franco und liefert dieſe Correſpon
denz der Preußiſchen Poſtverwaltung an der Spaniſch-Fran-
zöſiſchen Grenze ohne Portoanſatz oder Portovergütung aus.

Die Preußiſche Poſtverwaltung hat dagegen der Spa-
niſchen die Correſpondenz aus Preußen und den oben ge-
dachten Staaten nach Spanien, Portugal und Gibraltar,
ohne Portoanſatz oder Vergütung nach Spanien zu über-
liefern und demgemäß auch für Berichtigung der von den
Correſpondenten zu tragenden Tranſitgebühren für die Be
förderung der Correſpondenz durch Frankreich und Belgien,
hin wie herwärts, zu ſorgen.

1) Das Porto für einfache gewöhnliche Briefe aus und
nach Spanien bildet ſich:

A. über Aachen.
1) Preußiſches reſp. Deutſches Vereins Porto

a) für Aachen und die von dort nicht über 10 Meilen
entfernten Orte 1 Sgr.

b) für die über 10 bis 20 Meilen
von Aachen entfernten Orte 2

c) für die von dort über 20
Meilen entfernten Orte

2) Franzöſiſches und Belgiſches
Tranſitporto

3) Spaniſches Porto 2 Realen oder

zuſammen reſp. 9, 10 u. 11 Sgr.
B. über Saarbrück ſoweit nach Maßgabe der
geographiſchen Lage der Preußiſchen Beſtim-
mungsorte die Spedition über dieſen Ort

erfolgen muß.
1) Preußiſches reſp. Vereinsporto je nach der Entfernung

des Beſtimmungsorts von Saarbrück 1, 2 und 3 Sgr.
wo

2) Franzöſiſches Tranſitporto 3 Sgr.
3) Spaniſches Porto, 2 Realen oder An

zuſammen reſp. 8, 9 und 10 Sgr.
Für die aus Spanien eingehenden Briefe werden die

ad A. und B. v t Geſammtbeträge ganz von
dem Empfänger des Briefes eingezogen. Dagegen vertheilt
ſich das nach obigen er für einen einfachen Brief nach
Spanien zu bezahlende Porto in der Art, daß der Abſender
das tarifmäßige Preußiſche reſp. Vereinsporto von reſp. 1,
2 und 3 Sgr. und der Empfänger in Spanien 8 Sgr.
(4 Realen) zu zahlen hat.

Sgr.
e

v v

2) Das Preußiſche reſp. Vereinsporto wird nach der Preu
ßiſchen reſp. Vereinsländiſchen Briefgewichts-Seala,
bis 1 Loth einfach, über 1 bis 2 Loth zweifach 2e.,

das Spaniſche Porto und das Franzöſiſche und Bel-
giſche Tranſitporto nach der Gewichts- Seala

bis 73 grammes 3 Loth inel. einfach, und
für jedes weitere J Loth ein einfacher Portoſatz mehr

berechnet und erhoben.
3) Für recommandirte Briefe aus Spanien iſt vom

Preußiſchen reſp. poſtvereinsländiſchen Empfänger zu zahlen

A. bei der Spedition über Aachen
1) Preußiſches reſp. Vereinsporto reſp. 1, 2. und 3 Sgr.

o rr2) Franzöſiſches und Belgiſches Tranſit-

porto pro Loth 4 Sgr.zuſammen reſp. 5, 6 und 7 Sgr.

B. bei der Spedition über Saarbrück
1) Preußiſches reſp. Vereinsporto 1, 2 und 3 Sgr.

de cm2) Franzöſiſches Tranſitporto pro I Loth 31 Sgr.
zuſammen reſp. 43, 53 u. 63 Sgr.

Der Spaniſche Abſender zahlt das doppelte Spaniſche
Porto von 4 Realen oder 8 Sgr. pro 4 Loth.
Für recommandirte Briefe nach Spanien hat der deut

ſche Abſender ganz dieſelben Beträge von reſp. 5, 6 und 7
und 44, 53 und 63 Sgr. und außerdem die Recomman-
dationsgebühr von 2 Sgr. zu entrichten.

Der Spaniſche Empfänger zahlt das doppelte Spani-
ſche Porto mit 8 Sgr.

4) Journale, Zeitungen, periodiſche Werke,
Proſpectus, Cataloge und gedruckte oderlitho-
r Anzeigen können unter Kreuz- odertreifband geſandt werden, dürfen dann aber
weder geſchriebene Zahlen oder Zeichen, noch
irgend eine andere ſchriftliche Einſchaltung
enthalten, auch nicht in der Sprache des Lan-
des abgefaßt ſein, wohin ſie geſandt werden.

Sie müſſen für dergleichen Sendungen nach Spanien
bis zum Beſtimmungsorte frankirt werden.

Für Kreuzbände aus Spanien, für welche in Spanien
10 Maravedis Franco pro Druckbogen erhoben wird, erſetzt
und zahlt der dieſſeitige Empfänger nur das Franzöſiſche und
Belgiſche Tranſitporto von 6 Pf. pro Druckbogen.i Kreuzbände nach Spanien

iſt das Franco mit 6 Pf.und das Franzöſiſche und Bel
giſche Tranſitporto mit 6

zuſammen 1 Sgr. pro Druckbogen
vom Abſender zu entrichten.

Der Spaniſche Empfänger zahlt nichts.
Den obigen Bedingungen nicht entſprechende Kreuzband-

ſendungen werden wie gewöhnliche Briefe taxirt.
5) Waarenproben genießen keine Porto-Ermäßigung.

Berlin, den 1. April 1852.
General-Poſt-Amt.

Schmückert.

W
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